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Betriebsräte haben

einen gesetzlichen

Anspruch auf Schu-

lungsmaßnahmen.

Die Verkehrsgewerk-

schaft GDBA lehnt

jede Einflussnahme

Dritter mit dem Ziel

notwendige Schulun-

gen zu unterbinden

vehement ab. 

S chulungen für Betriebs-
räte sind gesetzlich
geregelt. Demnach
haben Betriebsräte
einen gesetzlichen

Anspruch auf Schulungsteilnah-
me, wenn die Schulungen
Kenntnisse vermitteln, die dem
Betriebsrat zur Ausübung seines
Amtes dienen. Gerade die Teil-
nahme an Schulungen befähigt
die Betriebsräte, um der Mäch-
tigkeit des Arbeitgebers an
rechtlichen Möglichkeiten und
Kompetenzen begegnen zu
können. Diese Form zur Her-
stellung einer Waffengleichheit
hat der Gesetzgeber bewusst in
das Betriebsverfassungsgesetz
verankert. Wohl wissend, dass
es Arbeitgeber geben, die durch
Beeinflussung bis hin zur Ein-
schüchterung Betriebsräte an
einer Schulungsteilnahme hin-
dern wollen.
Ein Schreiben der DB AG (AC
vom 16. 2. 2004) an den Kon-
zernbetriebsrat hat die Betriebs-
räte allesamt irritiert. In diesem
Schreiben wird ein Zusammen-
hang zwischen betriebsrätli-
chen Veranstaltungen, nament-
lich Schulungen, und der Bud-
getierung von Trainings- und
Schulungsmaßnahmen herge-
stellt. Damit wird die vorgege-
bene unternehmerische Vorga-

be der heftigen Budgetierung
von Schulungs- und Trainings-
maßnahmen indirekt auf den
Bereich der Betriebsratsschu-
lungen erweitert. Hinweise aus
den Betrieben belegen mittler-
weile diesen Verdacht. Ge-
horchsam vorauseilend lehnen
bereits Personalleiter oder Bud-
getverantwortliche erforderli-
che Schulungsmaßnahmen un-
begründet mit oder ohne dem
Hinweis einer Budgetierung ab.
Das werden sich Betriebsräte
nicht bieten lassen.
Bekanntlich orientiert sich der
Schulungsbedarf für Betriebsrä-
te ausschließlich am gesetzli-
chen Kriterium der „Erforder-
lichkeit“. Irgendwelche Budget-
vorgaben seitens des Arbeitge-
bers sind weder sinnvoll noch
rechtlich erlaubt. Unzulässig
wäre es auch, unter Hinweis auf
betriebswirtschaftliche Vorga-
ben Druck auf Mandatsträger
dahingehend auszuüben, dass
diese doch um des „Unterneh-

von den Betriebsräte abverlan-
gen, wo grundlegende gesetz-
lich Veränderungen Auswirkun-
gen auf betriebliche und tarifli-
che Normen haben, wären
Betriebsräte schlecht bera-
ten, keine Schulungen zu besu-
chen. 
Auch die Gewerkschaften
haben in diesem Zusammen-
hang bereits große Vorleistung
erbracht, die der Arbeitgeber-
seite ganz enorme Schulungs-
kosten haben einsparen helfen.
Die Akzeptanz der Zuord-
nungstarifverträge und damit
die Reduzierung der Zahl der
Betriebe und damit auch der zu
schulenden Betriebsratsmitglie-
der darf nicht dazu führen, dass
die Betreuung der Arbeitnehmer
in den Betrieben wegen Kom-
petenzverfalls verschlechtert
wird. Gerade im Hinblick auf
diesen Zusammenhang erwar-
ten wir eine Haltung der Arbeit-
geberseite, die diesen Vorleis-
tungen der Gewerkschaften im
Sinne einer positiven Grundhal-
tung gegenüber erforderlichen
Betriebsratsschulungen Rech-
nung trägt. 
Die DB AG ist aufgefordert die-
se Irritation durch Erklärung zu
beseitigen. Insbesondere den
Anschein einer Arbeitgeberseits
gewollten Budgetierung. pt

menswohls willen“ von für sie
erforderlichen Schulungsmaß-
nahmen Abstand nehmen. 
Nebenbei bemerkt: Das Unter-
nehmenswohl wird nicht nur
durch betriebswirtschaftliche
Vorgaben und Ergebnisse defi-
niert, sondern besteht natür-
lich auch in der korrekten und
partnerschaftlichen Anwen-
dung der betriebsverfassungs-
rechtlichen Vorgaben in Unter-
nehmen und Betrieb – was gera-
de auf die Wahrnehmung erfor-
derlicher Schulungen durch die
Betriebsratsmitglieder zurück-
verweist.
Nach Auffassung der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA gehen
Betriebsräte bereits jetzt schon
sehr verantwortungsbewusst
mit der Teilnahme an Schulun-
gen um. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA wird weiter die
Betriebsräte zu Schulungen ani-
mieren. Gerade in einer Zeit, wo
wirtschaftliche Einflüsse und
Prozesse hohe Verantwortungen

Und sie gehen doch, . . .
weil sie gehen müssen!

A ls ungerechtfertigt be-
zeichnen Personalräte die
Diskussionen um die Lei-

stungsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes einschließlich
der Forderungen nach der
Abschaffung des Berufsbeam-
tentums. Deshalb unterstützen
die Personalräte das dbb
Reformmodell 21.
Im Rahmen der Personalräte-
konferenz des Bezirks Köln am
18. März hat der stv. Bundes-
vorsitzende, Peter Tröge, Stel-
lung zu den Bedrohungen
gegen den öffentlichen Dienst
bezogen. „Der öffentliche
Dienst hat stets seine Leis-
tungsfähigkeit bewiesen“, so
Tröge. „Er muss für die Zukunft
und für die Herausforderungen
fit gemacht werden. Damit hat
der öffentliche Dienst eine
Zukunft und eine verlässliche
Perspektive.“ Die Personalräte

der Verkehrsgewerkschaft
GDBA wollen sich dieser Her-
ausforderung stellen.
Gerade dieses Thema muss bei
den bevorstehenden Personal-
ratswahlen angesprochen wer-
den. Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA und der dbb beamten-
bund und tarifunion stehen für
den Erhalt und Modernisierung
des öffentlichen Dienstrechts.
Weiter lehnen sie die Angriffe
auf das Tarifrecht nach Kassen-
lage ab. 

„Das müssen wir allen Wählern
bei den Personalratswahlen
sagen“, so der Bezirksvorsit-
zende, Helmut Heutz, vor über
einhundert Personalräten. „Die
Wähler entscheiden mit ihrer
Stimme auch über die Zukunft
des öffentlichen Dienstes.“ 
Die Verkehrsgewerkschaft ruft
alle Wahlberechtigten auf, ihr
Stimmrecht auszuüben. Geben
sie ihre Stimmen den Kandida-
ten und Kandidaten der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA. 

Personalräte sagen Ja zum Reformmodell 21 des dbb


